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l . ) Inhalt der Planung :

1.1 Der Bebauungsplan XLV "Ortwingert" ist Grundlage

a) für die Errichtung neuer Bauvorhaben,

b) Für die Elli.chtung von Einri.chtungen, die dem öffent
lichen, Gemeinbedarf dienen ,

c) für dle Herstellung der erforderlichen öffentlichen
und privaten Erschließungsanlagen ,

d) für die Durchführung eines Umlegungsverfahrens, soweit
erforderlich .

1 . 2 Er setzt im einzelnen fest

a) die Abgrenzung des Bebauungsplangebietes,

b) die zu]ässige bau]iche Nutzung der in seinem P].anungs
bereich liegenden Grundstücke ,

c) die notwendigen öffentlichen Verkehrsflächen für die
Ers chließungseinrichtungen .

1.3 Als Maßstab wurde gemäß $ 1 der Planzeichenverordnung vom
19. Januar 1965 (BGBI. l S. 21) 1:500 gewählt

2 . ) ;iel und Zweck der Planung

2.1 Das vom Bebauungsplan erfaßte Gebiet liegt zwischen der
B 271 (Weinstraße Süd) und der K 7 (Friedelsheimer Straße)
und erstreckt sich auf eine Fläche von etwa 19.000 m2.
Es grenzt unmitte].bar im Westen an die bestehende Bebauung
(Einfamilienhäuser) der Weinstraße Süd und im Nord-Westen
und Norden an di.e i.n den 50--er Jahren durch die "Heimstätte'*
errichteten Mietwohnanlagen "lm Ortwingert" und an die An-
fang 1963 elli.chteten Mietwohnungen der Stadt Bad Dürkheim
an der Friedelshei.mer Straße an.
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2.2 Durch die nach dem Bebauungsplan vorgesehenen Bauvorhaben
wird der Südeingang der Stadt ansprechender gestaltet und
der bisheri.ge Ei.nblick auf einen Färbereibetrieb, der in
diesen Stadtbereich wenig gut paßt, kaschiert.

Durch die der Geländesltuatlon angepaßte varilerende Zahl
von zwei., drei und sieben Geschoßen und der teils offenen
und teils geschlossenen Bauweise der Baukörper wird einer
schon lange im Raume stehenden städtebaulichen Ubeilegung
gefolgt und ein abgeschlossenes Stadtbild mit der schon
seit Jahren vorhandenen Randbebauung geschaffen.

f'n 2.3 Das vom Planberei.ch erfaßte Gebiet ist im neuen Flächen-
nutzungsplanentwurf als allgemeines Wohngebiet (WA) i.S.
des $ 4 BauNVO ausgewiesen .

2.4 ]nnerha]b des P]angebietes so]].en Fam]].ienwohnhei.me und
Ei.gentumswohnungen durch die Sparkassen-tVohnbau gGmbH,
7500 Karlsruhe, Stabelstraße 2 , Tochtergesellschaft der
Badischen Landesbausparkasse , 7500 Kar].truhe, elli.chtet
werden .

3 . ) BËggbjj:gßung

3. 1 Die Herstellung der Erschließungseinrichtungen richtet
sich nach Bebauungsplan und nach dem mit der Sparkassen
Wohnbau gGmbH, 7500 Karlsruhe, abgeschlossenen Erschlle
ßungsvertrag .

3 .2 Grundstücksinterne Zugangsflächen werden ni.cht Bestandteil
der öffentlichen Erschließungseinri.chtungen und verblei.ben
daher auch Im Privateigentum und in der Unterhaltslast des
j ewe i.ligen Eigentümers .

3. 3 Die Beleuchtungseinrlchtungen der pri.vaters Zuwegungen und
Plätze sind im erforderlichen Umfang von dem jeweiligen
Eigentümer herzustellen und zu unterhalten.
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4 . ) y9ra9rSBBgpgnjggpn

4.1 Das Bebauungsplangeblet wi.rd an das städtische Wasser- und
Stromversorgungsnetz und an das städtische Gasversorgungs-
netz angeschlossen .

4.2 Für den Anschluß der Grundstücke an dle vorgenannten Ver
sorgungseinrichtungen gelten di.e jeweiligen allgemeinen
Berti.ngungen der Stadtwerke Bad Dürkheim.

5 . ) 4bWgggg;lbgbgndlung

r''\ 5. 1 Gemäß den geltenden satzungsrechtllchen Bestimmungen sind
zur Entwässerung und zur Abteilung von Abwässern a]].e
Grundstücke an dle öffentliche Abwasseranlage anzuschließen

5.2 Dle Herstellung der Kanals.satlonseinrichtungen richtet sich
nach dem abgesch].ossenen Erschließungsvertrag (vergl.Ziff 3.1

5.3 Eine Versickerung Ist nicht gestattet

6 .) Treibstoff UB4..ßgjZQjjggg;lyDg

6.1 Für dle Lagerungp Ansammlung und Beförderung mittels orts
fester Anlagen von Treibstoffen oder ëil gelten die Vor-
schriften des $ 24 in Verbindung mi.t.S 101 des Landeswas-
sergesetzes vom ]. Aug. ].960 (GVBL. S. 153) entsprechend.

6.2 Falls Wasserschutzgebiete der öffentlichen Wasserversorgung
dieses Bebauungsplangebletes durch die einzelnen Bauwerke
berührt werden, sind di.e einschlägigen geltenden Vorschrif-
ten und Richtlinien zu beachten und falls notwendig, die
einzelnen Genehmigungen zu beantragen und die erteilten
Auflagen zu berücksichtigen .

6.3 Hingewiesen wird auf dle geltenden einschlägigen baurecht
].schen Vorschriften .
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7 . ) Bodenordnende Maßnahmen

7.]. Der Bebauungsplan bildet fur seinen Vollzug dle Grundlage
für dle Bodenordnung nach den ei.nschlägigen Bestimmungen
des BBauG(Grenzregelung, Umlegung)

7.2 Da in diesem Planberelch eine gemeinnützige Baugesellschaft
als Bauträger auftritt, dle auch dle Erschließung nach
Ziff. 3.]. ]m Rahmen eines Ersch]]eßungsvertrages übern]rnmt,
wird dessen privaten Initiative Im Rahmen der Bodenordnung
solange der Vorzug gegeben, als sich dadurch die Verwirk-
lichung des Bebauungsplanes nicht verzögertr'3

8.) B9p$9p fgË 8rsQbjjQßyDgl.BëD911gg+loD ynd .v9;pQrgvna
P9bgUUnSPPjën99bl9ËggJ

8. 1 An tatsächlichen Gesamtkosten wurden überschlägig ermittelt

a) für die Erschließung einschl. Beleuchtung 180.000,-- DM

b) für die Entwässerung 130.000,-- DM

c) air dle Versorgung 80.000,-- DM

Bad Dürkheim, den 1 9.Z.1976
STADTVE RWALTUNG :

Lc©...

Begründung }ut mlt Bebauungsplan
vom 6.7. b]s 6.8.1976 öffent].Ich
ausge].oben
B&d Dürkheim, den 21 . 10. 1976

'' C''t'(,'Z''Z."Z,a-""7
(Mlbfuß)

Bürgermeister

(Kalbfuß)
Btirgermelster


